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Antwort der Regierung 

Der Bundesrat beschloss am 29. September 2017, die revidierten Biotopschutzver-

ordnungen auf den 1. November 2017 in Kraft zu setzen. Die Flachmoore und Tro-

ckenwiesen und -weiden (TWW) im Kanton Graubünden wurden auf dem bisherigen 

Stand belassen. 

Die Vernehmlassung des Bundes zur Revision der Biotopschutzinventare von 2015 

basierte bei den Flachmooren und TWW auf teilweise fehierhaften Kartierungsdaten. 

Mit Bundesrätin Leuthard wurde anlässlich ihres Besuchs am 29. Juni 2016 verein-

bart, diese Sachverhaltsfehler in Zusammenarbeit zwischen den Naturschutzfach-

stellen von Bund und Kanton zu bereinigen. Am 2. Mai 2017 entschied die Regie-

rung, die so bereinigten Flächen der Flachmoore ans Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

zu liefern. Dabei wurden die Forderungen aus der Stellungnahme des Kantons zur 

Vernehmlassung wiederholt. lnsbesondere wurden eine erneute Vernehmlassung, in 

der die Mitwirkung der Grundeigentümer zu gewährleisten sel, sowie die Bereinigung 

der Nutzungskonflikte mit den Wintersportzonen und der Wasserkraftnutzung gefor-

dert. Besonders bekräftigt wurde die Forderung, dass die Aggregationsregel nicht 

anzuwenden sei. Nach dieser Regel würde der Bund einer Fläche allein aufgrund ih-

rer Nähe zu einem anderen nationalen Objekt ebenfalls nationale Bedeutung zuspre-

chen. 

Die Regierung ist bereit, kantonsintern eine breite Vernehmlassung zu den bereinig-

ten Umrissen der Flachmoore und TWW durchzuführen, bevor die Daten dem BAFU 

mitgeteilt bzw. erneut mitgeteilt werden. Diese Vernehmlassung dient dazu, allfällige 



Fehier in den Sachverhaltsfeststeliungen zu korrigieren. Zudem wird die Transparenz 

sichergesteilt. Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass es in dieser Vernehmias-

sung nur urn die Frage gehen kann, ob auf einer Fläche em bestirnrnter Biotop- bzw. 

Vegetationstyp vorkornrnt. Bei den Bundesinventaren ist der Kanton nur für die rein 

objektiven Sachverhaltsfeststeiiungen zuständig. Die Zuweisung "nationale Bedeu-

tung" zu den einzeinen Biotopobjekten erfolgt ausschiiessUch durch den Bund. Wenn 

irn Rahrnen der kantonsinternen Vernehmlassung mit einer entsprechenden Begrün-

dung geitend gemacht wird, einern Biotop sei keine nationale Bedeutung zuzuerken-

nen, wird die Regierung diesen Antrag dem Bund weiterleiten. Der Bundesrat ent-

scheidet danach abschiiessend über die Aufnahrne der Objekte in die Biotopschutz-

verordnungen bzw. deren Anhänge. 

Bei den vom Bundesrat genehmigten Inventarobjekten muss der Kanton anschlies-

send die genauen Biotopabgrenzungen vornehmen. Dazu sind die Gemeinden, 

Grundeigentumer, Bewirtschafter und Inhaber von Konzessionen anzuhören. Die 

Biotopflächen, denen der Bund keine nationale Bedeutung zuweist, sind ins kantona-

le Biotopschutzinventar zu überführen. Somit drängt es sich auf, nicht nur die FIä-

chen im Bereich der Bundesinventare aus der Vernehmiassung von 2015, sondern 

sämtliche fachlich bereinigten Abgrenzungen der Biotope in die Vernehmiassung 

einzubeziehen. 

Die beabsichtigte Vernehrnlassung soil somit gieichzeitig dazu dienen, auf der Basis 

derAnhorung 2015, die an den Bund zu sendenden Kartierungsdaten zu überprüfen, 

die genauen Abgrenzungen der Biotope festzuiegen und das kantonaie Biotop-

schutzinventar nachzuführen. Es ist beabsichtigt, neben der Pubiikation der öffentii-

chen Aufiage der Inventardaten sowohi die Bewirtschafter der Parzeiien ais auch die 

Grundeigentümer anzuschreiben, soweit ihre Kontaktangaben mit Hilfe der Landwirt-

schaftsdatenbank und der Grundbuchämter mit vertretbarern Aufwand beschaffi 

werden können. Die Regierung ist bereit, den Auftrag in diesern Sinne entgegenzu-

nehrnen. 
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